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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: Beschluss-Nr.: Bw-30-79/20

Aktenzeichen:

Amt: Bauen zu behandeln in:

Datum: 03.03.2020 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:Erneuerung der Beleuchtung in der Ernst-Thälmann-Straße Nord (Empfehlung des
ABO) 
Kurzinfo zum Beschluss  

Finanzielle Auswirkungen: Ja, aber derzeit noch nicht konkret nennbar

Gesamtkosten:  Jährliche Folgekosten:  

Finanzierung
Eigenanteil:

 Objektbezogene
Einnahmen:

 

Haushaltsbelastung:  

Veranschlagung: Ja mit 40.000 
35.000 

Produktkonto: 54100.785205
54100.785206

FinanzH: 2020 ErgebnisH:

geprüft und bestätigt:
Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

GV 1

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV
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Beschluss-Nr.: Bw-30-79/20

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:

Die Gemeindevertretung Borkwalde beschließt, als erste Maßnahme zur Umsetzung des
Straßen- und Beleuchtungskonzeptes die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Ernst-
Thälmann-Straße Nord durchzuführen.
Folgende Aspekte sind bei der Planung der Maßnahme zu beachten:

Es ist zu prüfen, ob die Beleuchtungsanlagen zwischen Straße und Radweg-
aufgestellt werden können, um beide Straßenteile auszuleuchten.
Derzeit befinden sich 31 Lampen im gewählten Straßenabschnitt, im Konzept ist das-
Aufstellen von 80 Lampen vorgesehen. Der Ausschuss empfiehlt, die Anzahl auf 40
Lampen zu reduzieren, wenn dadurch gerade noch eine ausreichende Beleuchtung
erreicht werden kann. Ziel ist, die Beleuchtung auf das unbedingt notwendige Maß
zu beschränken und so die Kostenbelastung der Gemeinde zu minimieren.

Die Finanzierung erfolgt aus den Haushaltstiteln 54100.785205 (2021) und 54100.785206
(2020).
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV

Begründung

Die Erneuerung der Beleuchtung in der Ernst-Thälmann-Straße steht auf Platz 1 der
Prioritätenliste des Straßenbeleuchtungskonzeptes. Die derzeitige Anlage umfasst 31
Holzmasten mit HQ.L-Lampen, die nur bis 2015 zulässig waren. Sie haben eine schlechte
Energieeffizienz. Hinzu kommt, dass die Holzmasten teilweise morsch und somit nicht mehr
standsicher sind. Die Verkehrssicherheit ist damit nicht mehr gegeben.

Im Konzept mit Stand 2017 wurden die Kosten für die Erneuerung der Anlage mit 239.180 
beziffert, nicht eingeschlossen sind Planungshonorare und Nebenkosten. Laut
Straßenausbaubeitragsordnung muss die Gemeinde 80% der Kosten tragen. Die
Anliegerbeiträge, die durch das Land übernommen werden, schlagen mit 20 % zu Buche.
Pauschal erhält die Gemeinde im Jahr 2020 dafür vom Land 38,8 T
Mehrbelastungsausgleich. Der Betrag reicht nicht aus, um die fehlenden 20 % zu
finanzieren. Er muss durch die Gemeinde vorfinanziert und vom Land zusätzlich abgefordert
werden. Das kann ein langwieriger Prozess sein und bindet zusätzliche Mittel des
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Gemeindehaushaltes, die für andere wichtige Aufgaben nicht zur Verfügung stehen werden.
Trotzdem ist diese Maßnahme unabdingbar, da die alte Anlage ein hohes
Gefahrenpotenzial aufweist.

Hinweis der Verwaltung:
Die Verwaltung wird nach Beschlussfassung die notwendigen Schritte für die Vorplanung
der Maßnahme einleiten. Die entsprechenden Kosten für die Maßnahme können erst nach
aktueller Kostenschätzung im Zuge der Vorplanung ermittelt werden. Die Kosten aus dem
Beleuchtungskonzept 2017 können auf Grund der ständigen Preissteigungen im Bauwesen
nicht mehr zu Grunde gelegt werden.

 


